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Die Richtlinien zu den Abschreibungen und Wertverminderungen sind im 558 FHGG wie folgt Seregelt:
- Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einer wertminderung unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach

der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
- lst auf einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauernde Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

Die Nutzungsdauern der Anlagekategorie sind im 938 FHGV bzw. im Anhang 1 FHGV definiert.

Die Aktivierungsgrenze nach 530 FHGV für Sachanlagen und immaterielle Anlagen im Finanz- und Verwaltungsvermögen sowie für
lnvestitoinsbeiträge an Dritte beträgt für die Gemeinde Egolzwil CHF 20'000.


